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– Abschließende Beratung und Erarbeitung eines Votums an den feder-
führenden Innenausschuss 

Der Ausschuss verzichtet nach eingehender Diskussion auf 
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fehlen, den Gesetzentwurf anzunehmen. 

6 Wiederaufbau der Kommunalfinanzen nach der Finanzkrise – An-
reizsysteme statt Freifahrtscheine 23 
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der Fraktion der FDP 
Drucksache 15/125 

– Vereinbarung des Beratungsverfahrens 

Der Ausschuss beabsichtigt die Durchführung einer Anhö-
rung zu dem Thema. Der genaue Termin soll in der Sonder-
sitzung des Ausschusses am 11. November beschlossen 
werden. Bis dahin sollten die Fraktionen auch die Sachver-
ständigen benennen und gegebenenfalls Fragenkataloge er-
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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

gratuliert Vorsitzende Carina Gödecke im Namen des Ausschusses Daniela 
Schneckenburger (GRÜNE) (9. 10.) und Bernhard Schemmer (CDU) (23.10) nach-
träglich zur ihren „runden“ Geburtstagen. Darüber hinaus kommt der Ausschuss auf 
Vorschlag der Vorsitzenden überein, die Tagesordnungspunkte 1 und 2 zusammen 
zu behandeln.  

1 Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan des 
Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2010 (Nachtragshaus-
haltsgesetz 2010) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung  
Drucksache 15/200 

– erster Beratungsdurchgang 

Und: 

2 Gesetz zur Änderung des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 
2010  

Gesetzentwurf  
der Landesregierung  
Drucksache 15/207 

Vorlage 15/73 

– erster Beratungsdurchgang 

Vorsitzende Carina Gödecke schickt voraus, der Gesetzentwurf zum Nachtrags-
haushaltsgesetz 2010 sei vom Plenum am 29. September neben weiteren Fachaus-
schüssen auch an den AKo zur Mitberatung überwiesen worden; federführend sei 
der Haushalts- und Finanzausschuss. Der Gesetzentwurf zur Änderung des GFG sei 
vom Plenum ebenfalls am 29. September an den Haushalts- und Finanzausschuss – 
federführend – und zur Mitberatung an den AKo überwiesen worden. 

Gestern habe dazu die Anhörung des Haushalts- und Finanzausschusses stattge-
funden; der Ausschuss für Kommunalpolitik sei nachrichtlich an der Anhörung betei-
ligt gewesen.  
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Der Ausschuss habe bereits verabredet, die abschließende Beratung am 11.11.2010 
um 9:00 Uhr durchzuführen; die Genehmigung für die Sondersitzung liege bereits 
vor. 

Bodo Löttgen (CDU) führt aus, auf der Grundlage der gestrigen Anhörung sehe sich 
die CDU-Fraktion insbesondere im Hinblick auf die Einbringung eines nicht verfas-
sungsgemäßen Nachtragshaushalts mehr als bestätigt; nur ein Sachverständiger 
habe eine gegenteilige Auffassung vertreten. Das werde heute auch Gegenstand der 
Plenardebatte sein. Der eingebrachte Nachtragshaushalt sei für die CDU-Fraktion 
keinesfalls akzeptabel. Er fuße bezüglich der Ausgaben auf einer um 2,3 Milliarden € 
erhöhten Nettoneuverschuldung. Das sei für seine Fraktion nicht nachvollziehbar.  

Beim Gemeindefinanzierungsgesetz habe dieser Nachtragshaushalt einen Aufwuchs 
von rund 300 Millionen €. Heute werde im Plenum gemeinsam beschlossen, den 
Kommunen in Nordrhein-Westfalen in einer sehr prekären finanziellen Lage zu hel-
fen. Für die CDU sei aber in keiner Weise akzeptabel, dass damit keine Forderungen 
an die kommunale Familie einhergingen, mit jedem Euro der mehr komme, die Ver-
schuldung innerhalb der kommunalen Haushalte abzubauen. Das Land gehe hier mit 
ganz schlechtem Beispiel voran, indem es die Nettoneuverschuldung steigere.  

Weitere Kritikpunkte am Nachtragshaushalt, die die Kommunen beträfen, seien zwi-
schenzeitlich bekanntgeworden. Die CDU-Fraktion könne mit der künftigen Belas-
tung aus den Einheitslastenabrechnungen für 2009 und einer daraus resultierenden 
Rückstellung von 375 Millionen € keinesfalls leben. Die Begründung dafür sei aben-
teuerlich; denn seine Fraktion sehe im Moment nicht, dass diese Klage noch in die-
sem Jahr erhoben werde. Insofern bestehe auch keine Notwendigkeit, noch eine 
Rückstellung in diesem Nachtragshaushalt einzuführen.  

Darüber hinaus bestreite die CDU die sachliche Rechtfertigung für die Bereitstellung 
von Investitionsmitteln für den U3-Ausbau in diesem Nachtragshaushalt. Er sei sehr 
gespannt auf die kreative Haushaltsführung der Landesregierung, wie man dann am 
Jahresende mit der Ausfertigung des Gesetzes – auch das sei Kritikpunkt in der An-
hörung gewesen – umgehen und die vielleicht noch verbleibenden 10 oder 11 Tage 
nutzen wolle, damit diese Kommunen in den Genuss ihrer Mittel kämen.  

Insofern werde es nicht verwundern, wenn die CDU-Fraktion dem Nachtragshaushalt 
vor allen Dingen aufgrund seiner Finanzierung nicht zustimmen könne.  

Marc Herter (SPD) äußert, bei dem Nachtragshaushalt handele es sich um die Ab-
schlussbilanz der alten Landesregierung. Die wesentlichen in diesem Nachtrags-
haushalt enthaltenen Beträge seien nicht etwa auf rot-grüne Regierungspolitik zu-
rückzuführen, sondern auf schwarz-gelbes Regierungsversagen.  

Bezogen auf die von Herrn Löttgen angesprochenen Punkte, wolle er zumindest 
feststellen, dass die Frage der zusätzlichen Mittel im GFG ein Gebot der Redlichkeit 
gegenüber den Kommunen sei und dem bisherigen Trend entgegenwirke, den eige-
nen Landeshaushalt auf Kosten von anderen Haushalten auszugleichen. Damit wer-
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de der erste Schritt zu einer wirksamen, nachhaltigen kommunalen Entschuldung ge-
tan, wobei jede Ebene, auch die Landesebene, ihrer Verantwortung gerecht werde.  

In der Anhörung gestern habe unter anderem der Konjunkturexperte ausgeführt, 
dass die den Kommunen zur Verfügung gestellten Summen unabhängig davon, ob 
sie in diesem Jahr noch ausgegeben werden könnten, selbstverständlich dazu dien-
ten, dass im nächsten Jahr entsprechende Ausgaben aufgrund der abgesenkten 
Zinsquote bei den Kommunen erfolgen könnten, die somit voll konjunkturwirksam 
seien.  

Auch der Verfassungsexperte der Universität Bielefeld habe darauf hingewiesen, 
dass es bei der Maßnahme nicht um die Frage gehe, ob einzelne Punkte als wachs-
tumsfördernd angesehen würden, sondern darum, ob der gesamte Haushalt des 
Jahres 2010 einschließlich des Nachtragshaushalts als konjunkturwirksam zu be-
trachten sei oder nicht.  

Eine besondere Würdigung sollte man sicherlich der Frage der zusätzlichen Kita-
Mittel entgegenbringen. Herr Laschet habe noch im Juni eine Vollbremsung mit ei-
nem kompletten Investitionsstopp hingelegt. Die neue Landesregierung bemühe sich 
nun mit diesem Nachtrag, die Versäumnisse der alten schwarz-gelben Landesregie-
rung nachzuholen, die im Übrigen schon zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haus-
halts und zu jedem Zeitpunkt der Beratung des Haushalts gewusst habe, dass sie 
mehr Zusagen gegeben habe, als hinterher hätten ausfinanziert werden können.  

Die neue Landesregierung erfülle nun die Zusagen der alten Landesregierung durch 
entsprechende Ausfinanzierung, weil das Land unabhängig von der Farbe, die gera-
de regiere, verlässlicher Partner der Vereinbarung über Ausbauplanung bei den Kin-
dertagesstätten sein sollte. Insofern sollte die CDU hier nicht rügen, sondern froh 
sein, dass entsprechend verfahren werde.  

Nicht nur das GFG, sondern auch die weiteren Teile des Haushaltes erschienen 
nach der gestrigen Anhörung als durchaus ausgewogen und als die richtige Reaktion 
auf das, was an Fakten zu diesem Zeitpunkt bekannt sei und im Übrigen auch im 
Sinne des Gesetzes zur Stabilisierung der Konjunktur als vollwirksam angesehen 
werde. Deshalb werde seine Fraktion diesem Nachtragshaushalt und der Änderung 
des GFG zustimmen.  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) geht auf das Stichwort Verfassungsmäßigkeit des 
Gesetzentwurfes ein und weist darauf hin, dass es dazu eine sehr klare Positionie-
rung von Herrn Hellermann und Herrn Gröpl gegeben habe. Selbst Herr Tappe habe, 
nachdem er in der schriftlichen Stellungnahme noch etwas anderes kundgetan habe, 
sehr deutlich gemacht, dass bei dem Nachtragshaushalt aufgrund der darin enthalte-
nen Maßnahmen und der Beachtung des Deckungsprinzips sehr wohl die Verfas-
sungsmäßigkeit gegeben sein könne. Es sei gutes Recht der Opposition, das vor Ge-
richt prüfen zu lassen. Allerdings sei man fest davon überzeugt, dass der Nachtrags-
haushalt trage und die darin enthaltenen Maßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt zwin-
gend notwendig seien, da der originäre Haushalt nicht ausreiche, um auch nur an-
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satzweise die politischen Versprechen, die mit dem Haushalt abgegeben worden 
seien, einzuhalten.  

Dazu gehöre, dass unter den Stichworten Haushaltsklarheit und Haushaltwahrheit 
doch einmal eine Aussage dazu abgegeben werden müsse, wie man sich die Finan-
zierung der aus der WestLB stammenden Risiken vorstelle. Niemand in diesem Hau-
se könne bestreiten, dass die 5 Milliarden €, die in dem Rettungsschirm stünden, von 
denen 3,7 Milliarden € das Land Nordrhein-Westfalen zu tragen habe, in den nächs-
ten Jahren ganz sicher aufschlagen würden.  

Auch die anderen in dem Haushalt beschriebenen Maßnahmen seien zwingend not-
wendig, etwa um einen ordnungsgemäßen Betrieb – Stichwort: Lehrerstellen – für 
das nächste Schuljahr gewährleisten zu können. Leider sei man selbst mit diesem 
Nachtragshaushalt schon zu spät dran, weil die Einstellungsermächtigung erst für 
Februar nächsten Jahres erfolgen könne; denn die alte Landesregierung habe es 
nicht für notwendig gehalten, entsprechende Einstellungszusagen zu machen, und 
sie habe zudem einen Numerus Clausus dazwischengeschoben. Irgendwann müsse 
man ja anfangen zu reparieren.  

Rot-Grün wolle sich mit diesem Haushalt sehr klar davon abgrenzen, dass die alte 
Landesregierung etwas versprochen, aber nicht umgesetzt habe, obwohl es haus-
haltspolitisch zwingend notwendig sei. Deshalb fänden sich in dem Nachtragshaus-
halt keine Maßnahmen, die für eine Neugestaltung der Politik stünden. Was Rot-
Grün als politisch notwendig erachte, werde mit dem nächsten Haushalt vorgelegt 
werden.  

Haushaltsrechtlich lasse sich der Begriff „Steuermehreinnahmen“ nicht klar eingren-
zen, weil dafür entweder die Prognose zu einem bestimmten Zeitpunkt, etwa die 
Steuerschätzung Mai 2010, oder der Entwurf des Haushalts als Basis herangezogen 
werden könne. Basierend auf dem Entwurf des Haushalts würden sich die Steuer-
mehreinnahmen auf ca. 400 Millionen € belaufen. 300 Millionen € davon könnten für 
die Kommunen zur Verfügung gestellt werden. Das sei aber nicht nachvollziehbar; 
denn man könnte dann ja auch sagen: Die Verbesserung der Finanzsituation der 
Kommunen dürfe nicht aus Schulden finanziert werden. Entsprechend ließe sich 
dann ja auch argumentieren, der Personaletat werde mit den 7 Milliarden € Schulden 
finanziert und alles andere aus soliden Steuereinnahmen. Das sei aber nur der Ver-
such, eine positive Maßnahme zu diskreditieren, was offensichtlich zum Ausdruck 
bringe, dass man am Ende wohl gar nicht hinter der Maßnahme stehe.  

Wenn man ihm politisch darlegen könnte, dass diese zusätzlichen 300 Millionen € im 
GFG nicht notwendig seien und dass diese eine zusätzliche Staatsverschuldung wä-
re, würde er der Argumentation der Opposition gerne folgen. Aber bezogen auf die 
Staatsverschuldung gelte hier doch rechte Tasche, linke Tasche; denn die Kommu-
nen seien gemäß der verfassungsrechtlichen Logik sozusagen Teil des Landes. Und 
die 300 Millionen € seien notwendig, um die Kommunen überhaupt ein Stückchen 
handlungsfähig zu machen.  

Im Übrigen sei das Herausnehmen der Grunderwerbsteuer aus dem GFG aus Sicht 
der Grünen ein absoluter Fehlgriff gewesen. Über diese Maßnahme sollte man ei-
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gentlich nicht weiter reden und an der Stelle die Konsequenz aus der Landtagswahl 
ziehen. Er habe den Eindruck, dass die Opposition verstanden habe, was am 9. Mai 
passiert sei, und er danke deswegen für die sehr positiven Verhandlungen in den 
letzten Tagen.  

Über dieses Thema werde man sich am Nachmittag im Plenum noch ausführlicher 
unterhalten. Es sei notwendig geworden, einen massiven Schwenk vorzunehmen, 
um eine andere Politik in diesem Land greifen zu lassen. Wenn die CDU aber wei-
terhin politisch bestreite, dass diese 300 Millionen € im GFG notwendig seien, dann 
solle sie dies offen sagen, anstatt sich hinter der Argumentation zu verstecken: „Jetzt 
nicht, aber 2011!“, und bitte erklären, was an diesen 300 Millionen € falsch sei und 
warum sie meine, dass nicht jetzt gehandelt werden müsse. Ansonsten betrachte er 
als das politisches Versteckspielen und Drücken vor der Verantwortung.  

Horst Engel (FDP) will angesichts der Kürze der Zeit und der bevorstehenden Ple-
narsitzung nur zwei schlanke Feststellungen machen und nicht das übliche Ritual ei-
ner neuen Legislaturperiode mitmachen.  

Der Nachtragshaushalt bringe die höchste Verschuldung des Landes Nordrhein-
Westfalen, seitdem dieses Land bestehe. Insofern gebe es vonseiten der FDP dazu 
keine Zustimmung.  

Das Ganze habe auch das Geschmäckle eines möglichen Schattenhaushaltes, wenn 
heute, ohne dass es nach derzeitigem Erkenntnisstand notwendig sei, Geld aufge-
nommen werde, das am Ende für die Bedienung bestimmter Versprechen genutzt 
werden könne.  

Seine Fraktion lehne insofern diesen Nachtragshaushalt ab.  

Andrea Asch (GRÜNE) geht auf die für den U3-Ausbau notwendigen Mittel ein. Si-
cherlich nehme auch die CDU wahr, dass das, was ihr ehemaliger Familienminister 
abgeliefert habe, kein Glanzstück gewesen sei. Dieser habe die Kommunen nicht nur 
um die Mittel für Betriebskosten betrogen, die nicht durchgeleitet worden seien, son-
dern er habe dem Parlament auch immer wieder vorspiegeln wollen – bei der CDU 
sei das gelungen, bei der damaligen Opposition habe das nicht verfangen –, dass die 
Mittel für den investiven Bereich auskömmlich seien. Es sei aber dokumentiert, dass 
Herr Laschet im Juni 2009 im damaligen Ausschusses für Generationen auf Nach-
frage von ihr den Bedarf für die Investitionen beim U3-Ausbau in den Kommunen auf 
über 1 Milliarde € beziffert habe und auf die Nachfrage, wie er denn den Bedarf von 
über 1 Milliarde € mit den etwa 450 Millionen €, die vom Bund kämen, finanzieren 
und die Verteilung steuern wolle, gesagt habe: Man solle sich mal keine Sorgen ma-
chen, das gehe alles in die gute Richtung, es wäre genug Geld für alle da, und Steu-
erung wäre an dieser Stelle nicht notwendig.  

Jetzt zu behaupten, es hätte diesen Erlass, mit dem er im Juni dieses Jahres in letz-
ter Minute die Notbremse gezogen habe, nicht gegeben, sei schlicht Augenwischerei. 
Damit komme die Opposition nicht nur bei Rot-Grün nicht mit durch, sondern auch 
nicht bei den kommunalen Spitzenverbänden, die klar geäußert hätten, dass sie die-
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se jetzt eingestellten 150 Millionen € an der Stelle bräuchten. Der Bedarf sei übrigens 
noch viel höher. Wenn man das Geld jetzt nicht zur Verfügung stellte, entstünde ein 
massives Problem, weil die Kommunen dann den Rechtsanspruch für die Krippen-
plätze für 2013 nicht abbilden könnten. Jetzt zu behaupten, die 150 Millionen € wür-
den nicht benötigt, sei deshalb nicht seriös. 

Wenn heute die CDU das hohe Lied singe, dass sie in Abkehr der Politik der letzten 
fünf Jahre etwas tun wolle, um die Kommunen zu entlasten, könne das nicht nur wir-
kungsfreies Reden der Opposition bleiben. Wer A sage, müsse auch B sagen und 
zeigen, dass er es ernst meine, indem er dem Nachtragshaushalt zustimme, der ge-
nau diese Entlastung für die Kommunen bringe.  

Manfred Palmen (CDU) merkt zu den Ausführungen seiner Vorrednerin an, die Lan-
desregierung wolle in dem Bereich 150 Millionen € per Nachtrag zuschießen, weil sie 
die Mittel als nicht ausreichend betrachte. Im sogenannten Krippengipfel sei be-
schlossen worden, dass das Land Nordrhein-Westfalen 510 Millionen € bekomme 
und damit den Ausbau der U3-Plätze bewältigen könne. Wenn nun die Mittel auf-
grund der deutlich höheren Nachfrage nicht ausreichten, gäbe es sozusagen einen 
vom Krippengipfel her kommenden Deckungsfehlbedarf um diese 150 Millionen €, 
der jetzt auflaufe, weil die 150 Millionen € von den Trägern offensichtlich angefordert 
worden seien.  

Frau Asch vermische da offensichtlich Äpfel mit Birnen. Denn was habe es mit der al-
ten Landesregierung zu tun, die bis einschließlich 2013 diese 510 Millionen € im Zu-
fluss gesehen habe, wenn jetzt festgestellt werde, dass das zu wenig sei. Er glaube 
übrigens auch, dass die Spitzenverbände vor vier Jahren recht gehabt hätten, als sie 
den Bedarf nicht mit 12 Milliarden €, sondern mit 18 Milliarden € beziffert hätten. In 
Bundestag und Bundesrat sei damals dieser Kompromiss zustande gekommen; auf 
die Kommunen sei dabei nicht gehört worden.  

Wenn also jetzt die 150 Millionen € zu wenig seien, dann betreffe das nicht die Fi-
nanzierung allein für dieses Jahr, sondern es sei eine Frage der Finanzierung der 
Gesamtsumme, die ja dann statt 510 Millionen € 660 Millionen € betrage. Deshalb 
müsste das Land eigentlich vom Bund verlangen, dass der Kompromiss des Krip-
pengipfels noch einmal aufgeschnürt werde, weil die Geschäftsgrundlage entfallen 
sei, wie die Nachfrage und die zahllosen Zusagen zeigten.  

Seriös betrachtet deckten also die jetzt eingestellten 150 Millionen € eine in diesem 
Jahr aufgetretene Finanzierungslücke, obwohl an der Stelle insgesamt 510 Millio-
nen € Zuflussmittel zu erwarten seien, die offensichtlich aber nicht ausreichten. Des-
halb sollte die Bundesregierung darauf hingewiesen werden, dass die Vereinbarung 
auf dem Krippengipfel nicht haltbar sei, weil man schon jetzt wegen höherer Nach-
frage 150 Millionen € mehr brauche, als der Bund zugesagt habe.  

Deshalb sei zu fragen, ob CDU und FDP da wirklich „Regierungsmurks“ vorgeworfen 
werden könne.  

Im Übrigen sei doch eine entsprechende Umfrage über den tatsächlichen Bedarf er-
beten worden; dazu habe das Ministerium aber bisher keine Daten geliefert.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 15/48 

Ausschuss für Kommunalpolitik 29.10.2010 
4. Sitzung (öffentlich) rß 
 
 
Hans-Willi Körfges (SPD) ist Herrn Palmen dankbar dafür, dass er zugestehe, dass 
tatsächlich Geld fehle. Fachlich streite man sich nun darüber, wo denn die Ursache 
liege – da finde man ganz schnell zueinander – und wo das Land Nordrhein-
Westfalen die offensichtlich entstandene Lücke haushaltstechnisch schließen müsse. 
Es gebe Zusagen für dieses Jahr, deren Auswirkungen sich auf 2010 bezögen und 
die das, was ursprünglich veranschlagt gewesen sei, um 150 Millionen € überträfen. 
Das nenne er einen echten Klassiker für einen Nachtragshaushalt.  

Dem Vorschlag von Herrn Palmen, das müsse man sich beim Bund zurückholen, 
stimme er zu, und das sei genau der Punkt, der heute Nachmittag im Plenum zu be-
reden sei. Insofern sei er sehr stolz darauf, dass das in großer Einigkeit gelingen 
werde. Im Ergebnis sei das eine Forderung, die man gemeinsam mit den Kommunen 
und für die Kommunen aufgrund der verfassungsrechtlichen Stellung als Landtag ad-
ressieren müsse. Das habe aber mit der korrekten Verbuchung im Nachtragshaus-
halt leider nichts zu tun; denn man könne die Forderung nicht sozusagen kreditober-
grenzenschonend an den Bund weiterreichen.  

Vor dem Hintergrund der Anhörung von gestern freue er sich auf die isolierte Be-
trachtung von einzelnen Bestandteilen des Nachtragshaushalts nicht nur juristisch, 
sondern auch verfassungsrechtlich. Er könne das Dilemma der die alte Landesregie-
rung tragenden Fraktionen gut verstehen, die ja nichts gegen die Kitas und nichts 
gegen die Kommunen sagen wollten. Und wenn dann alle Positionen im Nachtrags-
haushalt durchgeblättert würden, komme die Opposition auf einen einzigen Punkt, 
nämlich auf die Absicherung für die jetzt schon absehbaren Risiken der ausgeglie-
derten Papiere aus der WestLB. Dazu werde man an geeigneter Stelle breit diskutie-
ren können; denn durch die Anhörung von gestern fühle sich seine Fraktion in dem 
Punkt ganz erheblich bestätigt, dass es nämlich im Interesse von konjunkturellen Zie-
len dringend erforderlich sei, nicht darauf zu warten, bis irgendwann in einem Haus-
haltsjahr der große Knall komme, der das Land insgesamt nach unten reiße. 

Andrea Asch (GRÜNE) zeigt sich erfreut über die Äußerung von Herrn Palmen, 
dass es offenbar einen Konsens darüber gebe, dass der Bedarf bei den Kommunen 
sehr viel höher sei als ursprünglich angenommen und dass dieser Bedarf auch nicht 
mit alleiniger Anstrengung des Landes abzubilden sei. Diese Erkenntnis hätte die al-
te Landesregierung in Richtung Bundesrat schon umsetzen können, zumal sie selbst 
im Frühjahr 2010, als dieser Trend schon deutlich geworden sei und bereits entspre-
chende Zahlen auf dem Tisch gelegen hätten, auf diese Bedarfe in Nordrhein-
Westfalen und die Überzeichnung der Mittel in einem Antrag hingewiesen habe, der 
auch beinhaltet habe, gemeinsam als Land Nordrhein-Westfalen eine Bundesratsini-
tiative zu initiieren, dass sich der Bund in dem Bereich stärker engagieren möge.  

Das könne man nach wie vor machen. Es wäre gut, sich gemeinsam in einem Antrag 
auf eine solche notwendige Bundesratsinitiative zu verständigen. Hilfreich wäre auch, 
wenn die CDU mithälfe, die Regierung in Berlin zu motivieren, diese Mittel bereitzu-
stellen.  

Allerdings könne man im Land die Kommunen nicht auf ihren angefangenen Maß-
nahmen, auf ihren Bauruinen sitzen lassen. Herr Laschet selbst habe davon gespro-
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chen, dass man in dem Bereich über 1 Milliarde € bis 2013 brauche. Das bedeute 
selbstverständlich nicht, dass diese 150 Millionen € sozusagen den gesamten Bedarf 
bis 2013, dem Wirksamwerden des Rechtsanspruchs, abdeckten. Diese 150 Millio-
nen € seien für in diesem Jahr entstandene Bedarfe gedacht, sofern Zusagen zum 
förderunschädlichen Maßnahmenbeginn gemacht worden seien. Die Träger vertrau-
ten darauf, dass landesseitig dieses Geld fließe, und deshalb könne man die Kom-
munen nicht im Regen stehen lassen. Schwarz-Gelb könne sich da nicht aus der 
Verantwortung stehlen und meinen, das sei eine Rechnung, die nicht nachvollziehbar 
sei.  

Manfred Palmen (CDU) erläutert noch einmal die Faktenlage: Bei der Einbringung 
des Nachtragshaushaltes sei behauptet worden, es gebe 1.300 Anträge, die nicht 
bedient werden könnten, weil 150 Millionen € fehlten. Aus dem Ministerium habe 
man bis zur Stunde keine Antworten weder auf Fragen zu den 1.300 Anträgen noch 
zu den angeblichen 150 Millionen € erhalten. In der gestrigen Anhörung habe der 
Vertreter der AWO als einziger erklärt, er kenne einige Fälle, in denen vorfinanziert 
werden müsse, weil die zugeteilten Mittel nicht ausreichten. Weder dem Städtetag 
noch dem Städte- und Gemeindebund sei etwas von einer Bauruine bekannt. Er hal-
te es aber für denkbar, dass bestimmte Dinge vorfinanziert worden seien. Deswegen 
habe sich seine Fraktion entschlossen, für jeden Wahlkreis zu fragen, was Sache ist. 
Er würde gerne wissen, ob hier im Raum jemand die Frage beantworten könne, wie 
man auf die 150 Millionen € gekommen sei. Laut einer Statistik des Bundes sollten in 
NRW angeblich noch 70 Millionen € liegen, die für das Jahr 2010 nicht abgerufen 
seien. Eine Antwort darauf habe er bisher weder in der Begründung zum Nachtrags-
haushalt noch mündlich oder schriftlich bekommen. Er akzeptiere gerne, wenn es 
letztlich 150 Millionen € seien, auch sei er bereit zu unterstützen, dass NRW dem 
Bund sage, der Krippengipfel sei zu kurz gesprungen. Das habe die schwarz-gelbe 
Landesregierung aber schon immer gesagt, im Bundesrat aber leider nicht durchset-
zen können.  

Marc Herter (SPD) will eine Antwort auf die Frage von Herrn Palmen versuchen und 
führt den Oberbürgermeister der Stadt Hamm an, der dem Rat der Stadt eine Vorla-
ge Anfang September vorgelegt habe, in der zumindest drei Tageseinrichtungen ge-
nannt seien, die entsprechende finanzielle Aufwendungen schon beim Träger ausge-
löst hätten. Dabei handele es sich zwar nicht um Bauruinen, aber schon um entspre-
chende finanzielle Festlegungen. Dafür gebe es keine Ausfinanzierung mehr; für 
zwei sei das förderschädlich bei anderen Zuschussgebern.  

Er gehe davon aus, dass die Anfragen in der Landesregierung bearbeitet würden 
und eine Liste erstellt werde, aus der erkennbar werde, wie sich das Problem lan-
desweit darstelle. Es sollte aber nicht behauptet werden, die CDU hätte keine Kennt-
nis von entsprechenden Einzelfällen, weil den Abgeordneten hier im Landtag die 
Einzelfälle genannt worden seien.  

Minister Ralf Jäger (MIK) legt dar, aus welchen Gründen und aufgrund welcher 
Struktur die Landesregierung diesen Nachtragshaushalt vorgelegt habe. In diesem 
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Nachtragshaushalt werde man keinen einzigen Punkt aus dem Koalitionsvertrag von 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen finden, mit dem ein Politikwechsel finanziert wer-
den solle. Dieser Nachtragshaushalt bestehe ausschließlich aus Positionen, bei de-
nen Rot-Grün eine Unterfinanzierung festgestellt habe und nun eine realistische 
Größenordnung im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2010 darzustellen sei. Poli-
tisch werde man sich über das ein oder andere Vorhaben der Landesregierung, das 
man für den Haushaltsentwurf 2011 etatisieren wolle, gerne streiten. Der Nachtrags-
haushalt sei aber nichts anderes als eine arithmetische Weiterentwicklung des 
Haushaltes der vorherigen Landesregierung. 

An einigen Punkten wolle er deutlich machen, warum dieser Mehrbedarf sachlich er-
forderlich sei.  

Die Argumente bezüglich der 150 Millionen € seien gerade miteinander ausgetauscht 
worden. Herr Palmen habe völlig recht mit der Aussage, es existierten keine Baurui-
nen, allerdings hätten sie ohne diese 150 Millionen € gedroht, weil es mehr Zusagen 
und mehr Baubeginne gegeben habe, als dafür Haushaltsmittel in diesem Haushalt 
vorgesehen gewesen seien.  

Herr Engel habe davon gesprochen, dass die Landesregierung übergroße Rückstel-
lungen mache, um hinterher Versprechen bedienen zu können. Das gehe haushalts-
technisch schon gar nicht, weil es in der Tat einen objektiven Bedarf gebe, größere 
Risikovorsorgen in diesem Haushalt zu betreiben. Da sei der dickste Brocken das 
Thema WestLB. Die vorherige Landesregierung habe bereits eine Risikoabdeckung 
vorgenommen, nach gutachterlicher Meinung nur völlig unzureichend. Und diese 1,3 
Milliarden € – das sagten alle, die damit zu tun hätten – würden bis 2013 benötigt 
werden. Das sei schlimm genug für das Land, aber man sollte nicht darüber streiten, 
ob die jetzt in den Nachtragshaushalt einzufließen hätten oder nicht. Denn sie gehör-
ten dort jetzt hinein, um eine realistische Bewertung der vorhandenen Haushaltsrisi-
ken vorzunehmen.  

Man könnte diese Liste beliebig fortführen bis hin zu der Tatsache, dass man bei-
spielsweise 236,5 Millionen € für die Kommunen bei der Wohngeldentlastung auf-
grund eines Gerichtsurteils mit dem Nachtragshaushalt ausgleichen müsse. So habe 
die neue Landesregierung an vielen Stellen einen Haushalt vorgefunden, der entwe-
der zu wenig Risiken abdecke, einzelne Haushaltstitel unterfinanziert habe, oder be-
stimmte Entwicklungen von vornherein bewusst oder unbewusst nicht in ausreichen-
dem Maße berücksichtigt habe.  

Insofern bitte er diejenigen, die als Regierungsfraktionen die letzte Landesregierung 
mitgetragen hätten, nicht einfach zu sagen, man werde das ablehnen, sondern zu 
berücksichtigen, dass das sozusagen der Nachtragshaushalt der alten Landesregie-
rung sei, den die neue nun vorlege. Gerne könne man über die Eckpunkte 2011 der 
rot-grünen Landesregierung und deren politische Maßnahmen später diskutieren, 
aber der Nachtragshaushalt sei sozusagen die Abschlussbilanz der abgewählten 
schwarz-gelben Landesregierung, zu der diese auch stehen sollte.  
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Vorsitzende Carina Gödecke ruft abschließend die zeitlichen Abfolgen der Bera-
tung der beiden Gesetzentwürfe in Erinnerung:  

Nach der bereits stattgefundenen Anhörung plane der Haushalts- und Finanzaus-
schuss die Auswertung der Anhörung für den 4. November. Am 11. November wolle 
der Kommunalausschuss seine Beratungen abschließen, und 25. November finde 
dann die Schlussberatung im Haushalts- und Finanzausschuss statt, sodass im ers-
ten Dezemberplenum die zweite Lesung stattfinden könne. Den genauen Termin der 
dritten Lesung müssten die Fraktionen noch verabreden; hierfür sei ebenfalls der 
Dezember vorgesehen.  
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